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Zusammenfassung
Die Entwicklung der Anzahl der Sexualdelik-
te zeigt – entgegen dem in den Massenmedien
oft vermittelten und inderBevölkerung veran-
kerten Bild – seit über 50 Jahren – vermutlich
aufgrund erhöhter gesellschaftlicherAufmerk-
samkeit, besserem Verständnis von sexuellen
Übergriffen und höherer Anzeigebereitschaft
– eine mit Schwankungen eher leicht abneh-
mende Tendenz. Leider besteht nach wie vor
eine erhebliche Dunkelziffer bei Straftaten ge-
gen die sexuelle Selbstbestimmung – sowohl
bei Erwachsenen als auch besonders bei Kin-
dern (meist im familiären Umfeld). Sexual-
straftäter sind vor allem Männer, Opfer vor
allem Mädchen und Frauen. Erst in den letz-
ten Jahren wird thematisiert, dass auch Jun-
gen und Männer Opfer (sexueller) Gewalt,
auch hiermehrheitlich vonMännern, sind. Se-
xualstraftäter_innen werden in der Regel aus
dem Justizvollzug in sozialtherapeutische An-
stalten verlegt. Hier liegt der Schwerpunkt in
der Behandlung zunehmend auf kognitiv-be-
havioralen Behandlungsprogrammen. Die Be-
handlung vonSexualstraftäter_innen indiesen
sozialtherapeutischen Einrichtungen senkt die
Rückfallgefahren erheblich (nur ca. 20% wer-
den wieder einschlägig rückfällig). Deshalb
sollten möglichst vielen Sexualstraftäter_in-
nen sozialtherapeutische Angebote gemacht
werden.

Summary: The way society deals
with sex offenders
For over 50 years the development of the num-
bers of sexual offences shows a rather slightly

decreasing trend with some fluctuations- con-
trary to the image which mass media often
mediate and which is perceived in the popu-
lation, and presumably due to increased social
attention, a better understanding of sexual as-
sault andhigherwillingness to report offences.
Unfortunately still exists a considerable num-
ber of unreported cases against sexual self-de-
termination, concerning both adults, as well
as – in particular – children (mainly in the
family setting). Sex offences are mainly com-
mitted by men, victims are mainly girls and
women. It is has not until the recent years
that also boys and men are victims of sexual
violence exerted also here mostly by men. Sex
offenders are normally transferred from the
detention facilities to special social therapeu-
tic institutions. Here, the focus is increasing-
ly laid upon a cognitive-behavioral treatment
program. Treating sex offenders in these so-
cial therapeutic institutions lowers the relapse
rate considerably (only about 20% relapse in
a relevant matter). Therefore, offers for social
therapy should bemade to asmany sex offend-
ers as possible.

Einleitung

Sexualität bedeutet nicht zuletzt auch das Er-
leben von Grenzerfahrungen und -überschrei-
tungen: Derartige Erfahrungen stellen gerade
die besonderen Erlebensmerkmale von Sexua-
lität dar. Problematisch wird dieses Erleben,
wenn es um nicht-einvernehmliche sexuelle
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Handlungen geht und die sexuelle Selbstbe-
stimmung des Anderen missachtet wird. Die
Grenzen sind sowohl moralisch-ethisch als
auch juristisch definiert. Als typische Phäno-
mene nicht-einvernehmlicher Sexualität sind
gemeinhinVergewaltigungundsexuelleHand-
lungen an Kindern anzusehen – beides Hand-
lungen, die in vielen Ländern strafbar sind
und in Deutschland unter die gegen die sexu-
elle Selbstbestimmung verstoßenden Strafta-
ten subsumiertwerden.DieGrenzen zwischen
einvernehmlicherundnicht-einvernehmlicher
Sexualität sind nicht starr, sondern können oft
fließend sein – historisch, inter-/intrakultu-
rell, intersubjektiv – und von den situativen
Umständen undpräferierten Praktiken abhän-
gen. Dies spiegelt sich in den sich verändern-
den gesetzlichen Normen wider [1].

In Deutschland wird das Recht auf sexuel-
le Selbstbestimmung durch die Auslegung des
Grundgesetzes (indemdasmenschlicheRecht
auf körperliche Unversehrtheit und die Unan-
tastbarkeit menschlicherWürde fest verankert
ist) abgeleitet, und hat sich in der Großen
Strafrechtsreform vom 23. November 1973
niedergeschlagen, beispielsweise in der Ent-
kriminalisierung von Homosexualität (letzt-
lich erst 1993) und des vor- und außereheli-
chen Geschlechtsverkehrs. Sexuelle Selbstbe-
stimmung schließt sowohl die sexuelle Ori-
entierung (Heterosexualität, Homosexualität,
Bisexualität undAsexualtität) als auchdie freie
Wahl der Sexualpartner, der sexuellen Prakti-
ken (z.B. auchBDSM), desAusdrucks derGe-
schlechtsidentität (Transgender, Intersexuali-
tät, Cisgender) und der Form der sexuellen
Beziehungen (wie zum Beispiel Autosexua-
lität/selbstbezügliche Sexualität, Monogamie,
Zölibat, Promiskuität oder Polyamory) ein.
Soweit das Ausleben der Sexualität die Betei-
ligung von (mindestens) zwei Personen ein-
schließt, hat die autonome Selbstbestimmung
auch eine Qualität, welche die jeweils ande-
re(n) Person(en) betrifft – sie muss »verhan-
delt« werden und zum konsensuellen Sexuali-
tätsausleben führen.

Normen undDefinitionen

Im Strafgesetzbuch werden »Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung« erfasst. Dabei
stellt der Gesetzgeber Kinder und Jugendli-
che unter einen besonderen Schutz: In §176
des StGB heißt es: »Sexueller Missbrauch
von Kindern: Wer sexuelle Handlungen an
einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vor-
nimmt oder an sich von demKind vornehmen
lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu zehn Jahren bestraft« [2]. Dieser
Tatbestand wird in der Folge klar beschrie-
ben und Personen mit Strafe bedroht, die auf
einKinddurchVorzeigenpornografischerAb-
bildungen oder Darstellungen, durch Abspie-
len von Tonträgern pornografischen Inhalts,
durch Zugänglichmachen pornografischer In-
halte mittels Informations- und Kommuni-
kationstechnologie oder durch entsprechende
Reden einwirken. Diese Definition reflektiert
die modernen medialen Entwicklungen.

Anders als bei Vergewaltigung und sexuel-
ler Nötigung erwachsener Personen ist die Ein-
willigung bzw. Gegenwehr bei Kindern bzw.
Jugendlichen unerheblich, um allen Missver-
ständnissen vorzubeugen. Strafbar sind alle se-
xuellen Handlungen, die von einem Erwach-
senen (ggf. Jugendlichen) an oder vor einem
Kind oder Jugendlichen vorgenommen wer-
den und von »einiger Erheblichkeit« sind,
unabhängig vom Verhalten und unabhängig
von einer etwaigen aktiven Beteiligung des je-
weiligen Kindes oder Jugendlichen. Diese Re-
gelung macht deutlich, dass Kinder generell
nach dem Stand ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung und der Entwicklung ihrer kognitiven Fä-
higkeiten noch nicht als hinreichend befähigt
angesehen werden, die Tragweite einer even-
tuellen Zustimmung zu einer sexuellen Hand-
lung abzusehen. Entsprechend wird eine even-
tuelle Zustimmung Jugendlicher zu sexuellen
Handlungen in speziellen Beziehungskonstel-
lationen aufgrund von Abhängigkeiten als kei-
ne echte Zustimmung anerkannt. Das Kind
kann aufgrund körperlicher, psychischer, ko-
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gnitiver oder sprachlicher Unterlegenheit je-
denfalls nicht wissentlich zustimmen. Die Tä-
ter_innen nutzen ihre Macht- und Autoritäts-
position aus, um ihre eigenen Bedürfnisse auf
Kosten des Kindes zu befriedigen. Das ge-
schützte Rechtsgut ist die ungestörte sexuelle
Entwicklung eines Kindes bzw. Jugendlichen.
DasStrafrecht legterkennbareineweiteDefini-
tion sexuellen Missbrauchs zugrunde, die auch
Handlungen ohneKörperkontakt (wie z.B. ex-
hibitionistischeHandlungen vor Kindern oder
die Aufforderung an ein Kind, sexuelle Hand-
lungen an sich selbst vorzunehmen) umfasst,
sofern das Kind den Vorgang wahrnimmt [3].

Verbreitung von Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung

Die Entwicklung derAnzahl der Sexualdelikte
zeigt–entgegendemindenMassenmedienoft
vermittelten und in der Bevölkerung veranker-
ten Bild – seit über 50 Jahren keine stetige Zu-
nahme, sondern– vermutlich aufgrund erhöh-
ter gesellschaftlicher Aufmerksamkeit, besse-
rem Verständnis von sexuellen Übergriffen
und höherer Anzeigebereitschaft – eine mit
Schwankungen eher gering abnehmende Ten-
denz [4].

GemäßderGesundheitsberichtserstattung
des Bundes gab es im Jahr 2014 insgesamt
26.039 Opfer (männlich, weiblich, alle Al-
tersklassen) von sexuellem Missbrauch nach
§§176, 176a, 176b, 179, 182, 183, 183a StGB.
Im Jahr 2000 waren es noch 33.000 [5].

Die polizeilicheKriminalstatistik für 2014
weist für Deutschland insgesamt 12.742 Op-
fer von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung unter Gewaltanwendung oder Aus-
nutzen eines Abhängigkeitsverhältnisses aus
(§§174, 174a, 174b, 174c, 177, 178 StGB;
2013: 13.202). Davon waren 6,7% männlich
und 93,3% weiblich. Die Mehrzahl der Op-
fer war über 21 Jahre, 14,6% Heranwach-
sende, 24,8% Jugendliche und 3,6% Kinder.
Bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-

mung unter Gewaltanwendung oder Ausnut-
zen eines Abhängigkeitsverhältnisses sind die
Opfermeist weiblichenGeschlechts [6], wenn
auch ein kleiner, aber nicht unerheblicher Teil
männlichen Geschlechts ist. Dieser Tatsache
wird jedoch nurwenigRechnung getragen [7].

Gemäß der polizeilichen Kriminalstatis-
tik findet der sexuelle Missbrauch von Kin-
dern zu 92% im Alter von 6 bis 14 Jahren
statt. Im Alter von 0 bis 6 Jahren sind 8%
dermissbrauchtenKinder betroffen.Mädchen
sind vier- bis zehnmal häufiger von sexuellem
Missbrauch betroffen als Jungen. Jährlich wird
von etwa 300.000 Fällen ausgegangen, wobei
die Dunkelziffer zwischen 1:15 [8] und 1:20
[9] berechnet wird. Bei den angezeigten Miss-
brauchsfällen kommt etwa jeder fünfte Fall zur
Verhandlung [10, 11].

Das wahre Ausmaß von sexuellem Miss-
brauch lässt sich aufgrund der sehr hohen
Dunkelziffer schlecht erkennen. Dafür sind
verschiedene Gründe maßgeblich: Häufig ist
ein Kleinkind zu detaillierten Aussagen noch
nicht fähig, es bestehen bereits Schuldgefüh-
le, vor allem dann, wenn der Vater oder die
Mutter Täter_in ist. Das Kind kann durchaus
ein Gefühl für die Gefahr des Zerfalls der Fa-
milie realisieren und Ängste entwickeln, dafür
verantwortlich gemacht zu werden. Das Kind
wird oft als schuldigerTeil angesehen.DieOp-
ferwerdenkaumÄrzt_innenvorgestellt, schon
aus der Sorge heraus, der Missbrauch könnte
öffentlichwerdenundeskönntenAnzeigen er-
folgen.Kindesmissbrauch kanndurchaus auch
vom anderen Elternteil bzw. der anderen er-
ziehungsberechtigten Person bewusst gedeckt
werden.

Diese Gründe sprechen dafür, dass die
tatsächliche Zahl von sexuellem Kindesmiss-
brauch weit über der Zahl der bekannt gewor-
denenFälle liegt.AusdiesemGrundwirdallge-
meindavonausgegangen,dass inderBundesre-
publik Deutschland jährlich ca. 300.000 Kin-
der sexuell missbraucht werden.

Ein Großteil sexuellen Missbrauchs wird
weltweit im familiären oder näherenFamilien-
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umfeld der Opfer begangen: Die Täter_innen
sind nach Angaben der Bundesregierung dem
Kind zu 93% bekannt, zu zwei Drittel gehö-
ren sie der Familie oder deren nahem Umfeld
an. Die Identifikation und Benennung sexu-
ellen Missbrauchs wird dabei von vermeint-
lich einvernehmlich erklärten sexuellenHand-
lungen zwischen Kindern und Erwachsenen
erschwert.

Jede siebte Frau wird in Deutschland min-
destens einmalOpfer einerVergewaltigung. Je-
de zweite Frau erfährt mindestens eine weitere
Form der sexualisierten Gewalt. Dieses Aus-
maß macht deutlich: Sexualisierte Gewalt ist
ein gesellschaftliches Problem. Jede Frau und
jedes Mädchen kann Opfer werden. Die For-
schung zur sexualisierten Gewalt gegenüber
Männern und Jungen von Männern und Frau-
en ist sehr unterentwickelt undmuss dringend
verstärkt werden, um detaillierten Einblick in
diese Phänomene zu erhalten.

Im Jahr 2013 wurden in Deutschland
2.062 Menschen rechtskräftig verurteilt we-
gen sexuellem Missbrauch von Kindern und
1.129 Menschen wegen sexueller Nötigung
und/oder Vergewaltigung [12]. Diese Zahlen
hängen immer vonderAnzeigebereitschaft so-
wie der Struktur undAktivität der Strafverfol-
gungsbehörden ab. Allerdings ist in Zukunft
nach der jüngst vom Bundestag verabschiede-
ten Reform des Sexualstrafrechts [13] damit
zu rechnen, dass die Zahlen ansteigen werden.
Unter dem Motto »Nein heißt Nein« macht
sich künftig bereits strafbar, wer einen ande-
ren unsittlich berührt: Um belangt zu werden,
reicht es, dass man einer Gruppe angehört,
aus der heraus sexuelle Übergriffe geschehen.
Es zeigt den Willen der Regierungskoalition,
Frauen besser vor Männern zu schützen.

Wer sind die Täter_innen?

Bei einer Vergewaltigung geht es in den aller-
meisten Fällen nicht um ein Ausleben »sexu-
eller Not« oder einer besonderen Triebstärke,

sondern es geht in aller Regel um durchdach-
te Gewalttaten, Machtdemonstration, Rück-
sichtslosigkeit,Durchsetzungsbereitschaftund
bewusste Abwertung und/oder fehlendesMit-
leid/Mitgefühl/Empathie mit dem anderen
Menschen [14]. Der intime Bereich der Se-
xualität wird von den Täter_innen als Mit-
tel gewählt, um die erniedrigende Auswirkung
der Gewalthandlung zu erhöhen. Die meis-
ten Täter_innen planen die Gewalthandlung
– oftmals, indem sie zur Ausübung der Tat das
Vertrauen der Frau, des Mädchens oder (vor
allem bei sexuellem Missbrauch von Kindern)
auch des Jungen ganz bewusst ausnutzen [15].

Vergewaltigungen werden zu jeder Tages-
zeit und größtenteils in sozialen Nahräumen
verübt, am häufigsten in der Wohnung. Zu-
meist ist der Täter der (frühere) Ehemann
oder (frühere) Partner, ein Freund, Bekannter,
Nachbar, Kollege oder ein anderer Mann aus
dem alltäglichen Umfeld. Frauen und Mäd-
chen müssen sexualisierte Gewalt also gerade
dort erleben, wo sie sich eigentlich am sichers-
ten fühlen – in ihren unmittelbaren sozialen
Bezügen und vonMännern, die ihnen bekannt
oder gut vertraut sind [16]. Eine Vergewal-
tigung ist eine besonders extreme Form der
sexualisierten Gewalt. Während der Gewaltsi-
tuation dominiert die Angst bis hin zu Todes-
angst, zusammen mit dem extremen Kontroll-
verlust über den eigenen Willen und Körper
sowie der Ohnmacht, einem anderen Men-
schenschutzlosausgeliefert zusein.Einesolche
Extremsituation versetzt das Opfer fast immer
in einen Schockzustand. Die traumatische Er-
schütterung kann während und nach der Tat
zu unterschiedlichstenReaktionen führen: Ei-
nige Betroffene weinen, wirken aufgelöst oder
brechen zusammen; andere erscheinen ruhig,
gefasst oder überkontrolliert. In Anbetracht
der extremen Gewalterfahrung ist jede Reak-
tion und jedes Verhalten angemessen und nor-
mal [1].

Sexualisierte Gewalt verletzt körperlich
und seelisch: Frauen undMädchen bewältigen
eine sexualisierte Gewalterfahrung individu-
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ell und unterschiedlich. Viele werden jedoch
im Anschluss von quälenden Gefühlen über-
schwemmt: Scham, Ekel, Schuldgefühle, un-
gewollte Erinnerungen an die Gewaltsituati-
on, Angst- und Panikattacken, Alpträume, be-
ängstigende Unwirklichkeitsgefühle und Er-
innerungslücken sind Beispiele dafür. Auch
Depressionen, sexuelle Probleme, Essstörun-
gen und der Rückzug aus sozialen Beziehun-
gen sind häufige Folgen. Vergewaltigte Frauen
und Mädchen müssen sich oftmals mit dem
Gedanken auseinandersetzen, dass die Tat zu
einer Schwangerschaft und/oder zu einer se-
xuell übertragbaren Krankheit führen könnte
oder geführt hat. Sexualisierte Gewalt kann
langfristige und schwere körperliche, seelische
und soziale Folgen haben. Statt mit Zuspruch,
Verständnis und Unterstützung wird betroffe-
nen Frauen undMädchen zumTeil auch heute
nochmit Vorurteilen und Schuldzuweisungen
begegnet. Dies macht es ihnen noch schwe-
rer, sich anderenMenschen anzuvertrauenund
Hilfe zu bekommen [17].

Nach vorsichtigen Schätzungen sind die
sogenannten regressiven Täter1 mit etwa 90%
am häufigsten anzutreffen. Sie stammen aus
Personengruppen, deren primäre sexuelle Prä-
ferenz auf Erwachsene gerichtet ist. Aufgrund
der leichten Verfügbarkeit von Kindern grei-
fen sie zur sexuellen Befriedigung auf Kinder
zurück. Man spricht deshalb auch von einem
»Ersatzobjekttäter«. Der »pädophile Typ«
folgt mit etwa 2–10% an zweiter Stelle und
zählt zum sogenannten fixierten Typus: Sei-
ne pädosexuellen/pädophilen Interessen hat-

te er meist bereits als Jugendlicher. Sie sind
Ausdruck unreifer sozialer Fähigkeiten und ei-
ner psychosexuellen Entwicklungshemmung.
Er hat Furcht vorZurückweisung undMinder-
wertigkeitsgefühle, darüber hinaus kaum sexu-
elle Beziehungen zu Gleichaltrigen (und lebt
oft als Single). Seine sexuellen Fantasien be-
inhaltenausschließlichKinderalsSexualobjek-
te. Der »soziopathische Typ« hingegen tritt
nur in wenigen Einzelfällen auf. Die Sexualität
dient ihm nicht primär zur sexuellen Befriedi-
gung, sondern als Mittel zur Unterdrückung.
In diesem Zusammenhang wird auch von ei-
nem »sadistischen Typ« gesprochen [18].

Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Män-
ner, Mädchen und Jungen wird zu 95 bis
99 Prozent von Männern ausgeübt. Opfer se-
xueller Gewalt werden vor allem Frauen,Mäd-
chen und Jungen, seltener dagegen erwachsene
Männer [19].

Bei Vergewaltigungen/sexuellen Nötigun-
gen ist noch sehr wenig über den Anteil, die
Verarbeitung undFolgen bei Jungen undMän-
nern bekannt [7, 20].

Der Genderreport des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) [19] zeigt, dass sowohl Mäd-
chen/Frauen als auch Jungen/Männer glei-
chermaßen primär Opfer von männlicher Ge-
walt werden. Von körperlicher Gewalt in he-
terosexuellen Paarbeziehungen scheinenMän-
ner zunächst – rein quantitativ – in annä-
hernd gleichem Ausmaß wie Frauen betroffen
zu sein. Werden aber der Schweregrad, die Be-
drohlichkeit und die Häufigkeit erlebter Ge-
waltsituationen einbezogen, dann zeigt sich,
dass Frauen häufiger als Männer Opfer von
schwerer und in hoher Frequenz auftretender
Gewalt in Paarbeziehungen werden.

Die meisten Studien kommen zu dem Er-
gebnis, dass Täter sexueller Missbrauchshand-
lungen anKindernüberwiegendmännlich sind.
Der genannte weibliche Anteil anMissbrauchs-
tätern schwankt zwischen 1% und 20% [39].
Nach einer Studie derMissbrauchsbeauftragten
der Bundesregierung werden zehn Prozent der

1 Der »regressive Täter«-Typ wird von Gallwitz und
Paulus beschrieben als ein Mannmit vorrangig se-
xuellen Beziehungen zu Gleichaltrigen. Seine pä-
dosexuellen Interessen entstehen erst im Erwach-
senenalter als FolgevonBelastungen, Stressetc. Ty-
pisch ist mangelhafte Konfliktbewältigungsfähig-
keit und Neigung zu impulsiven Reaktionen. In der
Regel verfügendiese Täter auchüber einUnrechts-
bewusstsein; wiederholte unentdeckte Handlun-
gen senken jedoch die Hemmschwelle und ma-
chen zukünftige Übergriffe wahrscheinlicher. Das
Opfer ist hier eine Art »Erwachsenenersatz«.

5.5 Der gesellschaftliche Umgang mit Sexualstraftätern

405

https://doi.org/10.30820/9783837973037-401 - am 20.01.2026, 09:52:56. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.30820/9783837973037-401
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Missbrauchsfälle von Frauen verübt. Alexander
Homeshatweltweit recherchiertundspricht so-
gar davon, dass dieHälfte allerMissbrauchstäter
weiblich ist. Im sozialenNahraumerlebenMän-
neretwagleichhäufigwieFrauenGewalt, jedoch
spielt bei ihnen neben der Gewalt in Paarbezie-
hungen elterliche und geschwisterliche Gewalt
eine besondere Rolle. Dies gilt speziell für die
unter 20-jährigen Männer. Die Dunkelziffer ist
hoch, es werden nur wenige Daten erfasst [19].
32 Einige Täterinnen handeln gemeinsam mit
einemmännlichenMittäter,einigefreiwillig,an-
dere unter Zwang. Solche Fälle sind besonders
medienwirksam. Einzeltäterinnen fallen dem-
gegenüber wesentlich weniger auf. Zunehmend
berichten Jungen von Missbrauch durch Frau-
en, wobei sie an ein Tabu rühren und oft nicht
ernst genommenwerden.Erwachseneberichten
zunehmend von früher erlittenen Missbrauchs-
erfahrungen durch Frauen, dabei scheint es eine
große Dunkelziffer zu geben [21].

Der gesellschaftliche Umgang
mit Sexualstraftätern

Sexualkriminalität macht nur einen kleinen
Teil der Gesamtkriminalität von ca. 6 Millio-
nen Straftaten jährlich aus, trotzdem wird sie
als besonders gravierendundbedrohlichwahr-
genommen.DieZahl der Straftäter_innen, die
nach der Haft in Sicherungsverwahrung blei-
ben, hat sich in den letzten zehn Jahren mehr
als verdoppelt. Verdoppelt hat sich im gleichen
Zeitraum auch die Zahl derer, die nach §63
oder §64 StGB aufgrund psychischer Erkran-
kungen oder einer Sucht im Maßregelvollzug
und damit in einer psychiatrischen Einrich-
tung landen.DieVerurteilungspraxis belegt ei-
ne steigende Bereitschaft, Straftäter länger un-
terzubringenunddas geht,wennnichtdieVor-
aussetzung für die Sicherungsverwahrung be-
steht, am ehesten im Maßregelvollzug. Die Si-
cherungsverwahrung ist ein verfassungsrecht-
lich verfängliches Instrument. Wird ein Straf-
täter über seine Strafe hinaus weggeschlossen,

muss dies durch seine besondere Gefährlich-
keit gerechtfertigt werden. Straftäter aber, die
im Maßregelvollzug landen, verlassen diesen
oft nicht nach Absitzen ihrer Haftstrafe, son-
dern erst dann, wenn sie als gesund genug
gelten, um entlassen zu werden. Früher blie-
ben sie dort durchschnittlich vier Jahre, heute
sind es bereits sechs. Kritiker_innen wenden
dagegen ein, die Strafverschärfung nehme den
Menschen die Hoffnung und damit den Wil-
len zur Kooperation.

Über Sexualstraftäter_innen wird in den
Medien weit überproportional häufiger, de-
taillierter und umfassender berichtet als über
viele andere Delinquenzformen, wie beispiels-
weise »White Collar Criminality«, bei der
ebenfalls vieleMenschenzuSchadenkommen.
Diemediale Aufbereitung bezüglich der Sexu-
alstraftaten führt zu einem erheblichen öffent-
lichen Druck [22], der quasi umgehend po-
litische Schritte erfordert (beispielsweise Ver-
schärfung der Gesetze [23]).

Sexualdelinquenz ist in den Medien ver-
treten, ein Phänomen das Ängste schürt, Be-
strafungswut auslöst und dafür sorgt, dass die
Täter sehr hart bestraft werden müssen. Die
Ängste der Menschen, ebenso wie die media-
le Aufmerksamkeit, werden jedoch insbeson-
dere dann sehr groß, wenn es um Rassismus
geht, also wenn – wie am Beispiel der Sil-
vesternacht 2015/2016 in Köln und anderen
Orten – Frauen von ausländischen Männern
bedroht werden, und die tagtägliche Bedro-
hung von Frauen durch deutsche Männer eher
unbeachtet bleibt. Die Übergriffe in diesen
Städten waren stark verurteilenswert, aber ha-
ben nochmal die Ungleichgewichtung deut-
lich hervortreten lassen.

In aller Regel bezieht sich die mediale In-
szenierung auf Männer als Täter – Männer
als Opfer werden hingegen kaum themati-
siert. Sozialpsychologisch gesehen wird über
die Identifikation und Beschreibung des »Bö-
sen« (Mannes) die moralisch-(hetero-)sexu-
elle Mitte stabilisiert und damit Abweichung
produziert. Diese Dynamik ist ein permanen-
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ter Prozess. Neben den Wegsperrwünschen
der Mehrheit der Bevölkerung geht es rela-
tiv wenig um den anschließenden richtigen
Weg für den Umgang mit Sexualdelinquen-
ten, insbesondere mit gefährlichen bzw. mehr-
fach rückfällig gewordenen Tätern, und ihre
Behandlung in den Justiz- und Maßregelvoll-
zugsanstalten. Insofern handelt es sich beim
Sexualstrafrecht und seinen regelmäßigenVer-
schärfungen imZusammenhangmit aktuellen
»Skandalen« in starkem Maße um »symbo-
lisches Strafrecht«: der Staat suggeriert Akti-
vität, die eigentlichen, vielleicht kostspieligen
Maßnahmen unterbleiben [24].

Und es geht in der 32 Mehrzahl (s. o.) um
sexualdelinquenteMänner, ihre sexuellen Lüs-
te,Präferenzen,Praktikenundvordringlichum
ihre Gewalt. Aber Gewalt ist nicht nur als in-
dividuelles (Männer-)Schicksal zu begreifen,
sondern als komplexes, mit den Herrschafts-
verhältnissen und den tradierten patriarchalen
StrukturenengverknüpftesPhänomen.Eigene
Gewalterfahrungen spielen sehr häufig wieder
eine Rolle bei der eigenen Täterschaft (siehe
Kapitel 5.3).

Erst inden letztenJahrenwirdthematisiert,
dass auch Jungen und Männer Opfer (sexuel-
ler) Gewalt sind. Die Missbrauchenden sind
auchhiermehrheitlichMänner. Für vieleMän-
ner ist es schwer zu akzeptieren, Opfer gewe-
sen zu sein – einen solchen Sachverhalt in der
deutschen Gesellschaft überhaupt zu denken
ist schwierig: Die Geschlechternormen legen
nahe, dass Mann-Sein und Opfer-Werden un-
vereinbar sei. In den männlichkeitsdominier-
ten Herrschaftsverhältnissen werden Männer
als Opfer verleugnet und abgewehrt [25].

Deshalb fällt es Männern oft besonders
schwer, sich selbst oder anderen gegenüber
einzugestehen, dass sie von einem sexuellen
Übergriff betroffen waren oder sind. »Jungen
sind stark«, »boys don’t cry« und »Jungen
können sich wehren« sind Anforderungssät-
ze, denen sich missbrauchte Jungen ausgesetzt
sehen [26]. Dies hat natürlich Folgen für die
sexuellen Identitätsbilder. Weil die Missbrau-

chenden zumeist Männer sind, kann es dazu
führen,dassdiemissbrauchtenJungenundjun-
genMänner sich Sorgenmachen, homosexuell
zu sein oder zu werden bzw. besondere Scham
erleben und die Tat verheimlichen. Auch im
Falle weiblicher Täterinnenschaft führt dies
zu nachhaltigen Verunsicherungen und Dis-
krepanzen zum männlichen Selbstbild [27].

Strukturelle Unterschiede von Übergrif-
fen gegen Frauen und Männer zeigen sich dar-
in, dass zwar Opfersein nicht zu Männlichkeit
passt – vor allem dann, wenn die übergriffige
Person ebenfalls ein Mann ist. In Abgrenzung
dazu muss allerdings auch die Besonderheit
von Frauen, die vonMännern sexualisierteGe-
walt erleben, benannt werden: Zum Beispiel
kann es bei dieser Konstellation dazu führen,
dass Frauen den Übergriff nicht als Unrecht
empfinden, weil sie an eine passive Rolle ge-
wöhnt sindundderÜbergriff somit ebennicht
im Widerspruch zur erlernten Rolle steht.

Schwarting spricht bei den männlichen
Opfern männlicher Gewalt von einer »dop-
pelten Traumatisierung«:

»Das patriarchale Männerbild steht im Wi-
derspruch zu den Folgen dessen, was vielfach
an gewalttätigenÜbergriffen durchMänner er-
lebt wird. Als Folge eines derartigen grenzüber-
schreitenden Verhaltens erleben Männer eine
Erschütterung ihres innerenAbbildes, das heißt
ihrer männlichen Identität, dessen, was sie bis-
her als ihre Männlichkeit sahen. Daraus resul-
tiert ein doppeltes Trauma. Das äußere Trauma
(Gewaltereignis) erwächst zum ›inneren Trau-
ma‹, zum Konflikt zwischen dem verinnerlich-
ten Bild von Männlichkeit, das Verletzbarkeit
ausschließt, und dem Erleben eben dieser ›un-
männlichen‹ Gefühle« [28, S. 214].

»Für Männer ist es aufgrund dessen nicht
umstandslos möglich, in einer Therapie solche
Erfahrungen zu bearbeiten, da die Thematisie-
rung bei ihnen selbst und bei anderen erneut
Vorgänge von Abwertung von Männlichkeit
hervorrufen kann. Therapeutische Arbeit mit
Männern bedingt so stets die Notwendigkeit
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der Analyse der Widerstände, die sich seitens
der Betroffenen, aber auch derHelfer, zeigten«
[26, S. 111].

Heinemann macht dies deutlich:

»Diese Widerstände begegnen uns insbeson-
dere in Form des ›Helfer-Opfer-Konfliktes‹,
das heißt, der nicht immer ausreichend erfolg-
ten, jedoch notwendigen Wahrnehmung eige-
ner, individueller Erfahrungen des Opferseins,
der ›Schwächen‹, zum Beispiel im Vermei-
den eigener sogenannter weiblicher Werte und
in Form einer kulturspezifischen Homophobie
(d.h. nicht integrierter eigener Anteile gleich-
geschlechtlicher Zuwendung) als eine mögli-
che Irritation in derGruppenarbeit. Interessant
erscheint uns, inwieweit in diesem Zusammen-
hang, auch in der Reaktion betroffener Patien-
ten, vermeintliche Schwächen undUnterlegen-
heitsgefühle,möglicherweise gewalttätig, kom-
pensiert werden, und welche Rolle das Bild der
eigenen ›männlichen‹, verunsicherten Sexua-
lität hier spielt« [28, S. 215].

Behandlung(spflicht):
Was passiert mit
Sexualstraftäter_innen im
deutschen Justizvollzug?

Deutschland führte imJahr2003eineBehand-
lungspflicht für alle Sexualstraftäter_innen im
Strafvollzug ein (§9 Abs. 1 StVollzG):

»Ein Gefangener ist in eine sozialtherapeuti-
sche Anstalt zu verlegen, wenn er wegen einer
Straftat nach den §§174 bis 180 oder 182 des
Strafgesetzbuches zu zeitigerFreiheitsstrafe von
mehr als zwei Jahren verurteilt worden ist und
die Behandlung in einer sozialtherapeutischen
Anstalt nach §6 Abs. 2 Satz 2 oder §7 Abs. 4
angezeigt ist. Der Gefangene ist zurückzuver-
legen, wenn der Zweck der Behandlung aus
Gründen, die in der Person desGefangenen lie-
gen, nicht erreicht werden kann.«

Wegen bestimmter Sexualdelikte können Ver-
urteilte nun auch ohne ihre Einwilligung und
Zustimmung des Leiters der sozialtherapeu-
tischen Einrichtung in diese verlegt werden.
DiesepolitischeEntscheidung folgte auf einige
brutale Sexualmorde an Kindern, da die Em-
pörung in denMedien und in der Bevölkerung
derart überwältigend war, dass der Gesetzge-
ber glaubte, handeln zu müssen. Sie hatte vor
allem auch eine symbolische Funktion und
ist damit als symbolische Strafrechtspolitik zu
verstehen, die Macht und Stärke der politisch
Verantwortlichen demonstrieren und die Öf-
fentlichkeit beruhigen soll [vgl. 29, S. 31].

Die Bearbeitung des sozialen Problems
»Sexualdelinquenz«‚ das heißt rückfällige
bzw. gefährliche Sexualstraftäter_innen wur-
de dem Strafvollzug übertragen, weil dieser
eine sichere Unterbringung und somit einen
hinreichenden Schutz der Allgemeinheit ver-
spricht. Von hier aus erfolgt eine Verlegung in
sozialtherapeutische Anstalten. Die Behörden
des Justizvollzugs entscheiden über die Verle-
gung von Sexualstraftäter_innen in die Sozi-
altherapie und beurteilen, bei welchem Sexu-
aldelinquenten ein sozialtherapeutischer Be-
handlungsbedarf besteht.DieHaftplatzzahlen
in sozialtherapeutischen Einrichtungen geben
einen Überblick über das Angebot im deut-
schen Justizvollzug: Am 31. März 2014 gab
es bundesweit 68 sozialtherapeutische Ein-
richtungen mit 2.365 Haftplätzen (darunter
78 Plätze für weibliche Gefangene). Etwa die
Hälfte (50,7%) derGefangenen in sozialthera-
peutischen Einrichtungen wurden wegen der
Begehung eines Sexualdeliktes verurteilt.

Inhaltlichorientiert sichdieBehandlung in
den sozialtherapeutischen Einrichtungen pri-
mär an psychologisch-psychotherapeutischen
und (sozial-)pädagogischenAnsätzen,medizi-
nische Behandlungsverfahren finden sich da-
gegen kaum. In den Einrichtungen wird ei-
ne integrative Sozialtherapie umgesetzt. Die-
se zeichnet sich unter anderem durch ei-
ne zunehmende Verantwortungsübergabe an
die Klient_innen und die Förderung von so-
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zialen Lernprozessen im wohngemeinschaftli-
chen Zusammenleben aus [30, S. 89].

Nachdem der Schwerpunkt in der Sexu-
alstraftäter_innenbehandlung lange Zeit bei
psychoanalytischen Behandlungen lag, be-
stimmen heute zunehmend kognitiv-beha-
viorale Behandlungsprogramme sowie die
nach deren Prinzipien ausgerichteten Relapse
Prevention Programme (RPP) die internatio-
nale Behandlungsszene [31]. Die Ergebnis-
se der Evaluationsforschung zeigen, dass sich
durch diesen Trend positivere Ergebnisse er-
zielen lassen. Weiterhin findet Sexualstraftä-
ter_innenbehandlung – im Gegensatz zum
klassischenpsychoanalytischenEinzelsetting–
zunehmend in Gruppen statt, die vielen Sexu-
alstraftäter_innen eine günstige Möglichkeit
bieten, ihre Isolation zu überwinden und mit
ihrer Scham umzugehen, indem sie Konfron-
tationsebenen schaffen [32].

Die Plätze der Sozialtherapie decken bei
Weitem nicht den Bedarf an qualifizierter Be-
handlung. Vor allem ihr Delikt leugnende, un-
willige, einschlägig vorbestrafte Straftäter_ in-
nen werden kaum von der Sozialtherapie mit
einem integrativen Verständnis [33, 34] er-
reicht. Dadurch, dass die Überweisung in die
Sozialtherapie für Sexualstraftäter_innen erst
ab zwei JahrenHaft zwingend ist, werden viele
Ersttäter_innen mit geringeren Strafen thera-
peutisch nicht behandelt – obwohl bei dieser
Klientel Behandlungserfolge sehr wahrschein-
lich sind. Integrative Sozialtherapie bedeutet,
in einem möglichst normalisierten Anstalts-
alltag (Arbeit und Freizeit), Wohngruppe, so-
ziales Training, Gruppen- und Einzelthera-
pie, Arbeit/Ausbildung und Freizeit einzube-
ziehen. Behandlungs-/Beratungsbedarfe und
Entscheidungen über denVollzugsverlauf, Lo-
ckerungen, Sanktionen etc. werden möglichst
weitgehend zu Lasten sonst üblicher nivellie-
render Gleichbehandlung am einzelnen Ge-
fangenen orientiert. Integrative Sozialtherapie
lebt von der Mitarbeit des Personals und der
Gefangenen. Es müssen Organisationsformen
gefunden werden, die Zugänge zur Außenwelt

eröffnen und erproben lassen [35]. Rehn und
van den Boogaart weisen zudem darauf hin,
dass die einschlägige Rückfallquote von Sexu-
alstraftäter_innenmit ca. 20%relativ gering ist
– rechnet man jedoch die nicht-einschlägigen
Rückfälle mit hinzu, so liegt die Rückfallra-
te bei 60%. Dies muss als ein Beleg für die
Notwendigkeit therapeutischer Maßnahmen
sowohl im Justizvollzug als auch der Sozialthe-
rapie anerkannt werden [32].

Grundsätzlich kann man sagen, dass die
Sozialtherapie im Vergleich zum Regelvoll-
zug zu einer geringeren Rückfälligkeit führt:
Nach einigen Studien haben Menschen, die
aus der Sozialtherapie entlassen werden, ei-
ne mehr als 10% geringere Rückfälligkeit als
Menschen, die aus dem Normalvollzug entlas-
sen werden. Für Straftäter_innen mit hoher
Rückfallgefahr gilt die Sozialtherapie als we-
sentliches Instrument zur Senkung von Rück-
fälligkeit [36, 37]. Der Erfolg einer sozialthe-
rapeutischen Behandlung hängt in vielen Fäl-
len jedoch nicht zuletzt von der Nachsorge
entlassener Gefangener ab. Unklar bleibt in
der Therapiepraxis und auch in den Evaluati-
onsarbeiten angesichts der fast ausschließlich
männlichen Klientel, ob auch explizit män-
nerspezifische Aspekte in den sozialtherapeu-
tischen Einrichtungen zum Tragen kommen,
inwieweit Therapeut_innen über männerspe-
zifischesWissen,Wissenüber patriarchaleGe-
schlechternormen und Einfühlungsvermögen
verfügen, inwieweit geschlechtshomogene Be-
handlungsbeziehungen aufgebaut werden, bis
hin zur Frage der Auswahl des Personals.

Ausgehend von der politisch angestreb-
ten Problemlösung – eine bessere Resoziali-
sierung durch eine Sozialtherapiepflicht für
Sexualstraftäter mit hohem Rückfallrisiko –
und angesichts der begrenzten Anzahl an Be-
handlungsplätzen stellt sich die Frage, wie die
imGesetzestext formulierte »Angezeigtheit«
einer Sozialtherapie definiert wird und wel-
che Selektionsprozesse bei der Belegung der
vorhandenen sozialtherapeutischen Haftplät-
ze zumTragen kommen.Offen ist insbesonde-
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re, ob spezifische Kriterien eine Verlegung von
Sexualstraftäter_innen in die sozialtherapeuti-
schen Anstalten bedingen und ob bei diesen
ein erhöhtes Rückfallrisiko anzunehmen ist.

Seifert kommt in ihrer empirischenAnaly-
se am Beispiel Sachsen-Anhalts zu folgenden
Schlüssen:

»Für die Zuweisung in die Sozialtherapie wa-
ren vor allem die Zugehörigkeit zur Delin-
quentengruppeder sexuellenMissbraucherund
ein langes Strafmaß relevant. Andere Aspek-
te wie mehrere bzw. einschlägige Vordelikte,
bereits vorhandene Hafterfahrungen oder jun-
ges Lebensalter bei Begehung der (ersten) (Se-
xual-)Straftat waren hingegen nicht ausschlag-
gebend. Die Wahrscheinlichkeit einer Verle-
gung in die Sozialtherapie war des Weiteren
erhöht, wenn die Sexualstraftäter ausreichen-
de Deutschkenntnisse mitbrachten, lesen und
schreiben konnten, einen IQ-Wert vonmindes-
tens 75 hatten und keine psychiatrisch zu be-
handelnde Störung aufwiesen. Zudem erfolgte
eine Aufnahme in die Sozialtherapie eher bei
hoher Therapiemotivation und Tateinsicht«
[29, S. 25f.].

Eine erfolgreiche und nachhaltige Problembe-
arbeitung erfordere jedoch, dass die wenigen
und teuren sozialtherapeutischen Haftplätze
vor allem mit den Delinquenten belegt wer-
den, die annahmegemäß diese besonderen the-
rapeutischen Mittel und sozialen Hilfen be-
nötigen, um das Vollzugsziel Resozialisierung
erreichen zu können:

»[G]erade die schwierigen – insbesondere die
ihr Delikt leugnenden und unwilligen – Straf-
täter undTäter, die einschlägig vorbestraft sind,
schon früher inhaftiert waren oder sogar als
Karrieretäterbezeichnetwerdenkönnen, [sind]
sozialtherapeutisch zu erreichen. Nur so ist
zu verhindern, dass Sexualstraftäter mit ho-
hem Rückfallrisiko ohne unzureichende Be-
handlung aus dem Vollzug entlassen werden,
denn wenn keine Maßregel wie Sicherungsver-

wahrung ausgesprochen wurde, werden auch
diese nach verbüßter Haftstrafe wieder in Frei-
heit kommen« [29, S. 25].

Seifert beschreibt, dass die Gefangenenaus-
wahl für die sozialtherapeutischen Anstalten
kaum dem gesetzlich angestrebten Ziel ge-
recht wird: Der Intention des Gesetzgebers
vor allem uneinsichtige, tatverleugnende Tä-
ter mit einem erhöhten Rückfallrisiko zu be-
handeln wird also nur unzureichend gefolgt.
Der Therapieauftrag für Sexualstraftäter_in-
nen mit hohem Rückfallrisiko habe derzeit
vor allem eine symbolische Funktion und sei
in erster Linie ein Produkt des Wechselspiels
zwischen Medien, Bevölkerung, Politik und
staatlichen Instanzen. Er sei eine politische
Reaktion auf die empfundenen Bedrohungs-
gefühle und das Sicherheitsbedürfnis der Öf-
fentlichkeit, hinreichend effektiv sei er bislang
kaum [29].

WennSexualstraftäter_innenimRegelvoll-
zug verbleiben, bilden sie zumeist die unterste
Stufe der Gefangenensubkultur. Hier werden
sie inderRegelunerbittlich–als extremesSpie-
gelbild des gesellschaftlichenUmgangsmit Se-
xualstraftäter_innen– unterdrückt und anders
behandelt als andere Gefangene – nicht nur
von Mitgefangenen, sondern auch haltungs-
mäßig von den Bediensteten [38]. Für die Pro-
fessionellen im Strafvollzug (Bedienstete, aber
vor allem das medizinische Personal) stellt es
einebesondereHerausforderungdar, unabhän-
gigundvorallemnichtemotional-gesteuert auf
diese Gefangenen zuzugehen – wie auf Straf-
täter_innen mit anderem Hintergrund auch.

Handlungsempfehlungen

Empfehlungen an die Politik

Mit der Fokussierung auf den gesellschaft-
lichen Nahbereich (Familie, Bekannte) wird
auch deutlich, dass eine besondere Sensibili-
sierung zum Schutze des Kindeswohls und der
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sexuellen Selbstbestimmung allgemein ange-
strebt werden muss. Dies betrifft vor allem
Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse in be-
stimmten Lebensrealitäten – diese müssen als
solche stärker angesprochen werden. Unklar
ist, wie neuere gesellschaftliche Entwicklun-
gen (wie z.B. die »Pornografisierung«, aber
auch eine wachsende Sensibilisierung gegen-
überÜbergriffen) auf die Vermeidbarkeit oder
Entstehung von Sexualdelinquenz wirken.

Die öffentliche Debatte über Motive, (Er-
folgeder)Behandelbarkeitundeinenallgemei-
nen Umgang muss versachlicht und fortwäh-
rend geführt werden – insbesondere müssen
die Ergebnisse der Evaluationen sozialthera-
peutischer Arbeit veröffentlicht und in Re-
lation zu den gesellschaftlichen Kosten einer
Nicht-Behandlung gesetzt werden.

Fest steht, dass die Behandlung von Se-
xualstraftäter_innen in sozialtherapeutischen
Einrichtungen die Rückfallgefahren erheb-
lich senken kann. Deshalb sollten möglichst
vielen Sexualstraftäter_innen sozialtherapeu-
tischeAngebote gemacht bzw. eineUnterbrin-
gunggeklärtwerden.DieDiagnostikvonSexu-
alstraftäter_innen und ihre Verlegung aus dem
Normalvollzug in sozialtherapeutischeAnstal-
ten muss jedoch verbessert werden, aber auch
bisher nicht genügend erreichte Straftäter_in-
nen (wie z.B. Ersttäter_innen) sollten sozial-
therapeutische Behandlungen erfahren.

Fazit

SexuelleStraftatenanKindernundanErwach-
senen von Erwachsenen als kriminelle Abwei-
chungen von Sexualität und Sexualmoral sind
eine Realität und Herausforderung aller mo-
dernen Gesellschaften. Trotz einer stabilen bis
rückläufigenZahlder Sexualdelikte vermitteln
vor allemMassenmedienein spektakuläresund
bedrohendes Szenario – insgesamt bleibt aber
die Zahl gemessen an der Gesamtkriminali-
tät über viele Jahre sehr gering. Sexualstraftä-
ter_innen sind vor allem Männer, Opfer vor

allem Frauen und Mädchen. Jedoch ist erst in
den letzten Jahren ins öffentliche Bewusstsein
gedrungen, dass auch Jungen undMännerOp-
fer von sexuellen Straftaten sind – sowohl von
männlichen als auch von weiblichen Tätern
oder beiden!

Sexuelle Übergriffe können nur im Kon-
text patriarchaler Gesellschaftsstrukturen und
Machtverhältnisse erklärt werden, sowohl im
Makro-alsauchimMikrobereich(z.B.Familie).
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